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Landessonderschule mit Internat 

Mariatal 

 Telefon +43 (0) 5337 62220 

direktion@mariatal.tsn.at 

 

Ansuchen um Fernbleiben vom Unterricht  

bis eine Woche 

 

 

 

 

Name der/des Erziehungsberechtigten  

 

Name des Kindes 

 

Anschrift 

 

Geburtsdatum 

 

Telefonnummer 

 

Klasse 

 

E-Mail-Adresse 

Zeitraum für den eine Freistellung beantragt wird: 

von: bis: Schuljahrsdurchgängig: □ 

Es liegt folgender wichtiger Grund für das Fernbleiben vom Unterricht vor (ggf. Bescheinigungen beifügen): 

 

 

Mir ist bekannt, dass der versäumte Unterrichtsinhalt nachgeholt werden muss. 

 

 

 

 

 
____________________ _________________________________________________________ 

Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte:r 
  

Eingangsstempel der Einrichtung: 

 

 

 

 



- 2 - 

 
Stellungnahme Klassenlehrer:in: 

Das Ansuchen um Fernbleiben vom Unterricht wird □ befürwortet / □ nicht befürwortet. 

 

Grund, wenn nicht befürwortet: 

 

 

 

____________________ _________________________________________________________ 

Datum Unterschrift Klassenlehrer:in 

 

 

 

Entscheidung der Schulleitung: 

 

Das Ansuchen um Fernbleiben vom Unterricht wurde: 

 

□ genehmigt. 

□ genehmigt unter Beschränkung auf die Zeit von __________________ bis __________________  

□ abgelehnt. 

 

Grund, der Ablehnung: 

 

 

 

 
____________________ _________________________________________________________ 

Datum Unterschrift Schulleitung 

 

 

 

Entscheidung der Bildungsdirektion für Tirol: 

 

Bei einem Ansuchen um Freistellung über eine Woche, liegt die Entscheidung bei der dementsprechenden 

Bildungsdirektion. 

 

Link zum Online Formular: 

https://fsw.amtsweg.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=803cdb7a20914de1bf51bb8b0afb626b&

pn=Bdb468dbba4344a6380c34f4d9ce9af7c 

 

 

Hinweise: 

- 1 Tag – darf der/die jeweilige Klassenlehrer:in entscheiden. 

- 1 Woche – entscheidet die Schulleitung. 

- Alles über 1 Woche muss die zuständige Bildungsdirektion entscheiden. 


